
Berichts des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben gemäß § 289 Absatz 4 und 
Absatz 5 Handelsgesetzbuchs  
 
Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 
 
Hinsichtlich der Einteilung und Zusammensetzung des Gezeichneten Kapitals wird im Lagebericht auf 
die im Anhang zum Jahresabschluss der Heidelberger Beteiligungsholding AG gemachten Angaben 
verwiesen. 
 
Im Anhang zum Jahresabschluss sind zur Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals folgende 
Angaben gemacht: 
 
Gezeichnetes Kapital 
Das gezeichnete Kapital der Heidelberger Beteiligungsholding AG betrug zum Bilanzstichtag 
EUR 7.750.000,00 und war in 7.750.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert 
(Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt. Das 
Grundkapital in Höhe von EUR 7.750.000,00 ist vollständig eingezahlt.  
 
In den Hauptversammlungen der Gesellschaft vom 19. August 2008 und 26. August 2009 wurde die 
Gesellschaft nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt. Dabei wurde der 
Vorstand auch ermächtigt, die eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss 
einzuziehen.  
 
Die Gesellschaft hatte zu Beginn des Geschäftsjahres noch insgesamt 17.336 Stück eigene Aktien mit 
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt 17.336,00 Euro im Bestand, die im 
Geschäftsjahr 2009 zu einem Verkaufspreis von 2,03 Euro je Aktie veräußert wurden. Am 31. 
Dezember 2009 befanden sich keine eigenen Aktien im Bestand der Gesellschaft.  
 
Die Aktien sind an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Bayerischen Börse München zum 
Handel im Regulierten Markt (General Standard) zugelassen und an den Wertpapierbörsen Berlin, 
Düsseldorf und Stuttgart jeweils in den Freiverkehr einbezogen. 
 
Die Anzahl der Aktien hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt: 
 
 Geschäftsjahr 2009 Geschäftsjahr 2008 
Stand Geschäftsjahresbeginn 7.750.000 8.591.568 
Kapitalherabsetzung 0 841.568 
Stand Geschäftsjahresende 7.750.000 7.750.000 
 
 
Direkte oder indirekte Beteiligungen 
 
Hinsichtlich direkter und indirekter Beteiligungen am Kapital der Heidelberger Beteiligungsholding AG, 
die zehn Prozent übersteigen, verweist der Lagebericht auf die im Anhang zum Jahresabschluss der 
Heidelberger Beteiligungsholding AG gemachten Angaben. 
 
Im Anhang zum Jahresabschluss sind unter der Überschrift „Stimmrechtsmeldungen“ die folgenden 
Stimmrechtsmeldungen wiedergegeben: 
 
• Die Heidelberger Beteiligungsholding AG hat am 23. Oktober 2008 folgende 

Stimmrechtsmitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG der ABC Beteiligungen AG, Heidelberg, 
Deutschland, erhalten: 

 
Der Stimmrechtsanteil der ABC Beteiligungen AG an der Heidelberger Beteiligungsholding AG 
hat am 22. Oktober 2008 die Stimmrechtsschwelle von 75% überschritten und beträgt zu diesem 
Tag 79,18% (entsprechend 6.802.547 Stimmrechten). Hiervon werden der ABC Beteiligungen AG 
insgesamt Stimmrechte mit einem Stimmrechtsanteil in Höhe von 9,997% (entsprechend 858.904 
Stimmrechten) aus von der Heidelberger Beteiligungsholding AG gehaltenen eigenen Aktien nach 
§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. 

 



Die Heidelberger Beteiligungsholding AG hat am 23. Oktober 2008 folgende Stimmrechts-
mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, 
Deutschland, erhalten: 
 
Der Stimmrechtsanteil der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft an der Heidelberger Beteiligungs-
holding AG hat am 22. Oktober 2008 die Stimmrechtsschwelle von 75% überschritten und beträgt 
zu diesem Tag 79,59% (6.838.047 Stimmrechte). Hiervon werden der Deutsche Balaton 
Aktiengesellschaft insgesamt Stimmrechte mit einem Stimmrechtsanteil in Höhe von 79,18% 
(6.802.547 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet.  

 
Von den vorgenannten nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechneten Stimmrechten 
werden der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft insgesamt 5.943.643 Stimmrechte 
(entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 69,18%), die von der ABC Beteiligungen AG 
unmittelbar gehalten werden, über die ABC Beteiligungen AG, deren Stimmrechtsanteil an der 
Heidelberger Beteiligungsholding AG 3% oder mehr beträgt, zugerechnet.  
 
Weitere 858.904 der vorgenannten nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG der Deutsche Balaton 
Aktiengesellschaft zugerechneten Stimmrechte (entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 
9,997%), werden von der Heidelberger Beteiligungsholding AG als eigene Aktien gehalten. Die 
Kette der kontrollierten Unternehmen ist dabei wie folgt, in absteigender Reihenfolge:  
- ABC Beteiligungen AG  
- Heidelberger Beteiligungsholding AG.  

 
• Die Heidelberger Beteiligungsholding AG hat am 23. Oktober 2008 folgende Stimmrechts-

mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG der VV Beteiligungen AG, Heidelberg, Deutschland, erhalten: 
 
Der Stimmrechtsanteil der VV Beteiligungen AG an der Heidelberger Beteiligungsholding AG hat 
am 22. Oktober 2008 die Stimmrechtsschwelle von 75% überschritten und beträgt zu diesem Tag 
79,59% (6.838.047 Stimmrechte). Die vorgenannten Stimmrechte werden der VV Beteiligungen 
AG vollständig nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. 
 
Von den vorgenannten nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechneten Stimmrechten 
werden der VV Beteiligungen AG insgesamt 5.943.643 Stimmrechte (entsprechend einem 
Stimmrechtsanteil von 69,18%), die von der ABC Beteiligungen AG unmittelbar gehalten werden, 
über folgende Kette von Gesellschaften, deren Stimmrechtsanteil an der Heidelberger 
Beteiligungsholding AG 3% oder mehr beträgt, zugerechnet (in absteigender Reihenfolge):  

- Deutsche Balaton Aktiengesellschaft  
- ABC Beteiligungen AG.  

 
Weitere 858.904 der vorgenannten nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG der VV Beteiligungen 
AG zugerechneten Stimmrechte (entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 9,997%), werden 
von der Heidelberger Beteiligungsholding AG als eigene Aktien gehalten. Die Kette der 
kontrollierten Unternehmen ist dabei wie folgt, in absteigender Reihenfolge:  

- Deutsche Balaton Aktiengesellschaft  
- ABC Beteiligungen AG  
- Heidelberger Beteiligungsholding AG.  

 
Die VV Beteiligungen AG hält selbst keine Aktien der Heidelberger Beteiligungsholding AG.  

 
• Die Heidelberger Beteiligungsholding AG hat am 23. Oktober 2008 folgende Stimmrechts-

mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG der DELPHI Unternehmensberatung AG, Heidelberg, 
Deutschland, erhalten: 

Der Stimmrechtsanteil der DELPHI Unternehmensberatung AG an der Heidelberger Beteiligungs-
holding AG hat am 22. Oktober 2008 die Stimmrechtsschwelle von 75% überschritten und beträgt 
zu diesem Tag 79,59% (6.838.047 Stimmrechte). Die vorgenannten Stimmrechte werden der 
DELPHI Unternehmensberatung AG vollständig nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG 
zugerechnet. 
 
Von den vorgenannten nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechneten Stimmrechten 
werden der DELPHI Unternehmensberatung AG insgesamt 5.943.643 Stimmrechte 



(entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 69,18%), die von der ABC Beteiligungen AG 
unmittelbar gehalten werden, über folgende Kette von Gesellschaften, deren Stimmrechtsanteil 
an der Heidelberger Beteiligungsholding AG 3% oder mehr beträgt, zugerechnet (in absteigender 
Reihenfolge):  

- VV Beteiligungen AG  
- Deutsche Balaton Aktiengesellschaft  
- ABC Beteiligungen AG.  

 
Weitere 858.904 der vorgenannten nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG der DELPHI 
Unternehmensberatung AG zugerechneten Stimmrechte, werden von der Heidelberger 
Beteiligungsholding AG als eigene Aktien gehalten. Die Kette der kontrollierten Unternehmen, ist 
dabei wie folgt, in absteigender Reihenfolge: 

- VV Beteiligungen AG  
- Deutsche Balaton Aktiengesellschaft  
- ABC Beteiligungen AG  
- Heidelberger Beteiligungsholding AG.  

 
Die DELPHI Unternehmensberatung AG hält selbst keine Aktien der Heidelberger Beteiligungs-
holding AG.  

 
• Die Heidelberger Beteiligungsholding AG hat am 23. Oktober 2008 folgende Stimmrechts-

mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG des Herrn Wilhelm Konrad Thomas Zours, Deutschland, 
erhalten: 
 
Der Stimmrechtsanteil des Herrn Wilhelm Konrad Thomas Zours an der Heidelberger 
Beteiligungsholding AG hat am 22.Oktober 2008 die Stimmrechtsschwelle von 75% überschritten 
und beträgt zu diesem Tag 79,59% (6.838.047 Stimmrechte). Die vorgenannten Stimmrechte 
werden Herrn Wilhelm Konrad Thomas Zours vollständig nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG 
zugerechnet. 
 
Von den vorgenannten nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechneten Stimmrechten 
werden Herrn Wilhelm Konrad Thomas Zours insgesamt 5.943.643 Stimmrechte (entsprechend 
einem Stimmrechtsanteil von 69,18%), die von der ABC Beteiligungen AG unmittelbar gehalten 
werden, über folgende Kette von Gesellschaften, deren Stimmrechtsanteil an der Heidelberger 
Beteiligungsholding AG 3% oder mehr beträgt, zugerechnet (in absteigender Reihenfolge):  

- DELPHI Unternehmensberatung AG - VV Beteiligungen AG - Deutsche Balaton Aktiengesell-
schaft - ABC Beteiligungen AG.  

 
Weitere 858.904 der vorgenannten nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG Herrn Wilhelm Konrad 
Thomas Zours zugerechneten Stimmrechte, werden von der Heidelberger Beteiligungsholding AG 
als eigene Aktien gehalten. Die Kette der kontrollierten Unternehmen, ist dabei wie folgt, in 
absteigender Reihenfolge: 

- DELPHI Unternehmensberatung AG  
- VV Beteiligungen AG  
- Deutsche Balaton Aktiengesellschaft  
- ABC Beteiligungen AG  
- Heidelberger Beteiligungsholding AG.  

 
Herr Wilhelm Konrad Thomas Zours hält selbst keine Aktien der Heidelberger Beteiligungsholding 
AG.  

 
• Die Axxion S.A., Luxemburg, hat uns mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gesellschaft 

am 23. Oktober 2008 die Schwelle von 10% unterschritten und 9,30 % (799.213 Stimmrechte) 
betragen habe. 

 
• Die Multiadvisor SICAV, 4 rue Thomas Edison, 1445 Luxemburg-Strassen (Luxemburg), hat uns 

gemäß § 21 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 4. Mai 2006 durch ein ausgeübtes 
Umtauschangebot der Beta Systems Software AG in Aktien der Gesellschaft im Verhältnis 1:1,75 
die Schwelle von 5% überschritten hat und 7,30% beträgt.  

 
 



Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen über die Ernennung und Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern und über die Änderung der Satzung 
 
Der Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding AG besteht gem. § 5 der Satzung aus einer oder 
mehreren Personen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. Werden 
mehrere Personen zu Vorstandsmitgliedern bestellt, kann der Aufsichtsrat gemäß § 84 Abs. 2 AktG 
ein Mitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Mitglieder des Vorstands können für einen 
Zeitraum von höchstens fünf Jahren bestellt werden. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung 
der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum 
Vorstandsmitglied widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher Grund ist namentlich 
grobe Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung oder Vertrauensentzug 
durch die Hauptversammlung, es sei denn, dass das Vertrauen aus offenbar unsachlichen Gründen 
entzogen worden ist. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, wenn nicht die Satzung 
den Erlass der Geschäftsordnung dem Aufsichtsrat übertragen hat oder der Aufsichtsrat eine 
Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt. Eine Geschäftsordnung für den Vorstand existierte im 
Geschäftsjahr 2009 nicht.  
 
Jede Satzungsänderung bedarf eines Beschlusses der Hauptversammlung. Der Beschluss der 
Hauptversammlung bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals umfasst. Gemäß § 179 Abs. 2 Satz 2 AktG kann die Satzung eine andere 
Kapitalmehrheit, für eine Änderung des Gegenstands des Unternehmens jedoch nur eine größere 
Kapitalmehrheit bestimmen. Nach der Satzung der Heidelberger Beteiligungsholding AG fasst die 
Hauptversammlung, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, ihre 
Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und – sofern das Gesetz außer der 
Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt – mit der einfachen Mehrheit des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.  
 
Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, Aktien auszugeben oder 
zurückzukaufen 
 
Erwerb eigener Aktien 
 
Die ordentliche Hauptversammlung vom 19. August 2008 hatte den Vorstand ermächtigt, befristet bis 
zum 18. Februar 2010 eigene Aktien zurückzukaufen. Unter Aufhebung der Ermächtigung der 
Hauptversammlung vom 19. August 2008, soweit der Vorstand ermächtigt wurde, Aktien zu erwerben, 
hat die Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG vom 26. August 2009 die 
Gesellschaft dazu ermächtigt, bis zum 25. Februar 2011 eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des 
Grundkapitals zu erwerben mit der Maßgabe, dass auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen 
Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat 
und noch besitzt oder die ihr gemäß §§ 71d und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die Ermächtigung darf von der 
Gesellschaft nicht zum Zweck des Handels in eigenen Aktien genutzt werden. 
 
Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands  über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerichtete 
Verkaufsaufforderung. Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft 
gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der 
Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei Börsentagen 
vor Eingehung der Verpflichtung zum Erwerb eigener Aktien um nicht mehr als 10 % überschreiten 
und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. Erfolgt der Erwerb über ein an alle Aktionäre der 
Gesellschaft gerichtetes öffentliches Erwerbsangebot, darf der Gegenwert für den Erwerb der Aktien 
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) der Heidelberger Beteiligungsholding AG das arithmetische Mittel 
der Schlusskurse der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei Börsentagen, die der 
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Erwerbsangebots vorangehen, nicht um mehr als 
20 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung des an alle Aktionäre 
gerichteten Angebots nicht unerhebliche Abweichungen des maßgeblichen Werts, so kann das 
Angebot angepasst werden; dann ist anstelle des arithmetischen Mittels der entsprechende Kurs des 
letzten Börsenhandelstags vor der Veröffentlichung der Anpassung maßgeblich; der Erwerbspreis darf 
diesen Kurs nicht um mehr als 20 % über- oder unterschreiten. Das Angebot kann weitere 
Bedingungen und die Möglichkeit zur Präzisierung des Kaufpreises oder der Kaufpreisspanne 
während der Angebotsfrist vorsehen. Das öffentliche Angebot kann weitere Bedingungen vorsehen. 



Das Angebot kann außerdem die Möglichkeit zur Anpassung des Kaufpreises oder einer 
Kaufpreisspanne für den Fall vorsehen, dass sich nach Veröffentlichung des Angebots erhebliche 
Kursbewegungen bei der Aktie der Heidelberger Beteiligungsholding AG ergeben.  

 
Im Fall der Abgabe einer Verkaufsaufforderung wird der Kaufpreis beziehungsweise die 
Kaufpreisspanne aus den der Heidelberger Beteiligungsholding AG unterbreiteten Verkaufsangeboten 
ermittelt. Der Kaufpreis bzw. die Kaufpreisspanne darf in diesem Fall das arithmetische Mittel der 
Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei Börsentagen 
vor dem Tag, an dem die Verkaufsangebote von der Heidelberger Beteiligungsholding AG 
angenommen werden, um nicht mehr als 20 % über- oder unterschreiten (jeweils ohne 
Erwerbsnebenkosten). Die Verkaufsaufforderung kann Kaufpreisspannen, Annahmefristen, 
Bedingungen und weitere Vorgaben vorsehen. Die Verkaufsaufforderung kann insbesondere die 
Möglichkeit zur Anpassung des Kaufpreises oder einer Kaufpreisspanne für den Fall vorsehen, dass 
sich nach Veröffentlichung der Verkaufsaufforderung erhebliche Kursbewegungen bei der Aktie der 
Heidelberger Beteiligungsholding AG ergeben. 
 
Zum Bilanzstichtag hält die Gesellschaft keine eigene Aktien. Im Geschäftsjahr wurden die bereits zu 
Beginn des Geschäftsjahres 2009 gehaltenen Stück 17.336 eigenen Aktien mit einem anteiligen 
Betrag am Grundkapital von insgesamt 17.336,00 Euro zu einem Verkaufspreis von 2,03 Euro 
veräußert. 

 
 
Genehmigtes Kapital 
 
Die ordentliche Hauptversammlung der Emittentin hat am 31. August 2006 den Vorstand ermächtigt, 
in der Zeit bis zum 30. August 2011 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 4.295.784 EUR durch Ausgabe von bis zu 
4.295.784 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen (genehmigtes Kapital). 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
in folgenden Fällen auszuschließen: 

a) Um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 

b) Soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsscheinen, Wandelschuldver-
schreibungen oder Optionsanleihen, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzern-
unternehmen ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einräumen 
zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach 
Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde. 

c) Wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabebetrages den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft mit gleicher Ausstattung nicht 
wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind 
Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen 
ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. 
Auf die Begrenzung auf 10% des Grundkapitals ist ferner die Veräußerung eigener Aktien 
anzurechnen, wenn die Veräußerung aufgrund einer im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
genehmigten Kapitals gültigen Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien unter Bezugs-
rechtsausschluss erfolgt. 

d) Wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder 
Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. 

e) Soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und sichergestellt ist, dass 
den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe 
festzulegen.   



Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Durchführung der 
Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf dieser Ermächtigungsfrist neu zu fassen. 

Diese Satzungsänderung wurde am 2. Oktober 2006 in das Handelsregister eingetragen. Das 
genehmigte Kapital ist noch nicht ausgenutzt und steht vollständig zur Verfügung. 
 
Bedingtes Kapital 
 
Die Hauptversammlung vom 11. November 2005 hat den Vorstand ermächtigt in der Zeit bis zum 10. 
November 2010, das Grundkapital in Höhe von bis zu 2.625.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 
2.625.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand hat durch Beschluss vom 20. April 2006 von dieser 
Ermächtigung in einem Umfang von 2.591.568,00 EUR Gebrauch gemacht und 2.591.568 neue 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Einbringung von 1.480.896 Aktien der Beta 
Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, ausgegeben, so dass zum Tag der Einberufung der 
Hauptversammlung das genehmigte Kapital nur noch in Höhe von 33.432,00 EUR besteht. Unter 
Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals in Höhe von 33.432,00 EUR soll ein neues 
genehmigtes Kapital geschaffen werden. 
 
Durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11. November 2005 war der Vorstand 
ermächtigt worden, bis zum 10. November 2010 einmalig oder mehrmalig sowohl auf den Inhaber 
lautende Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten (Wandelanleihen) oder Optionsrechten 
(Optionsanleihen) als auch Optionsrechte ohne Schuldverschreibungen (Optionsscheine) auf 
insgesamt bis zu 2.625.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem 
rechnerischen Nennwert von je 1,00 EUR mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu gewähren. Der 
Gesamtnennbetrag der aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11. November 2005 
gewährten Schuldverschreibungen darf 131.250.000,00 EUR und die Laufzeit der gewährten 
Schuldverschreibungen darf zehn Jahre nicht überschreiten. 
 
Die vorstehende Ermächtigung vom 11. November 2005 wurde durch Beschluss der 
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 8. August 2007 aufgehoben. Die Hauptversammlung hat 
den Vorstand am 8. August 2007 ermächtigt, bis zum 7. August 2012 einmalig oder mehrmalig sowohl 
auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten (Wandelanleihen) oder 
Optionsrechten (Optionsanleihen) auf insgesamt bis zu 4.295.784 auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 EUR mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats zu gewähren. Der Gesamtnennbetrag der gewährten Schuldverschreibungen darf 
200.000.000 EUR und die Laufzeit der gewährten Schuldverschreibungen darf zehn Jahre nicht 
überschreiten. Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist 
jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, 
(i) um Spitzenbeträge auszugleichen; (ii) soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut i. S. d. § 186 Abs. 5 
AktG ist, die Wandelanleihen oder Optionsanleihen zeichnet und sicherstellt, dass den Aktionären ein 
mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; und/oder (iii) um den Inhabern von Wandel- oder Options-
anleihen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- 
beziehungsweise Wandlungsrechts oder in Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionär zustehen 
würde. 
 
Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen werden diese in Wandelschuldverschreibungen verbrieft, 
die dem Inhaber nach Maßgabe der Anleihebedingungen berechtigen, ihre Wandelschuldver-
schreibungen in neue Aktien der Gesellschaft umzutauschen. In den Anleihebedingungen kann das 
Wandlungsverhältnis auf ganze Zahlen gerundet und/oder eine in Geld zu leistende Zuzahlung 
festgelegt werden. Schließlich können die Anleihebedingungen auch eine Wandlungspflicht zum Ende 
der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt begründen. 
 
Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Schuldverschreibung ein oder mehrere 
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 
Optionsbedingungen zum Bezug von neuen Aktien der Gesellschaft berechtigen. Die Laufzeit des 
Optionsrechts darf höchstens zehn Jahre betragen. 
 
Der festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis („Ausgabebetrag“) für eine Aktie muss auch bei 
einem variablen Wandlungsverhältnis 125 % entweder (i) des durchschnittlichen Schlusskurses der 
Aktien der Gesellschaft im Parketthandel an der Frankfurter Wertpapierbörse („Wertpapierbörse“) an 
den letzten zehn Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die 



Begebung der Wandelanleihen oder Optionsanleihen oder (ii) des durchschnittlichen Schlusskurses 
der Aktien der Gesellschaft an der Wertpapierbörse während der Tage, an denen die Bezugsrechte an 
der Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsentage des 
Bezugsrechtshandels, entsprechen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. Im Übrigen können die 
Anleihebedingungen vorsehen, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen 
werden. 
 
Der Ausgabebetrag wird aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel ermäßigt, wenn die Gesellschaft 
während der Laufzeit von Wandelanleihen oder Optionsanleihen unter Einräumung eines 
Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere Wandelanleihen oder 
Optionsanleihen gewährt und den Inhabern von Wandelanleihen oder Optionsanleihen kein 
Bezugsrecht einräumt, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechts 
zustehen würde. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. Im Fall von Kapitalherabsetzungen erhöht sich der 
Ausgabebetrag entsprechend. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Ausgabe und Ausstattung der Emissionen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und 
Stückelung, Bezugsverhältnis sowie den Wandlungs- beziehungsweise Optionszeitraum und die 
Voraussetzungen und Konditionen einer etwaigen Wandlungspflicht festzusetzen. 
 
Zur Gewährung von Wandlungs- oder Optionsrechten und/oder zur Begründung von Wandlungs-
pflichten nach Maßgabe der jeweiligen Anleihebedingungen für die Inhaber der von der Gesellschaft 
gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 8. August 2007 bis zum 7. August 2012 
ausgegebenen Wandelanleihen sowie zur Gewährung von Optionsrechten nach Maßgabe der 
jeweiligen Optionsbedingungen an die Inhaber der von der Gesellschaft gemäß dem 
Hauptversammlungsbeschluss vom 8. August 2007 bis zum 7. August 2012 ausgegebenen Wandel- 
oder Optionsanleihen wurde das Grundkapital der Gesellschaft durch Beschluss der 
Hauptversammlung vom 8. August 2007 gemäß § 192 Absatz 2 Nr. 1 AktG um bis zu 
4.295.784,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.295.784 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien 
bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem gemäß dem Beschluss 
der Hauptversammlung vom 8. August 2007 festzusetzenden Wandlungs- beziehungsweise 
Optionspreis (Ausgabebetrag) und Bezugsverhältnis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, als Inhaber der vorbezeichneten Wandelanleihen oder Optionsanleihen von ihrem 
Wandlungs- beziehungsweise Optionsrecht Gebrauch machen beziehungsweise zur Wandlung 
verpflichtete Inhaber von Wandelanleihen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien 
nehmen – sofern sie durch Ausübung bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der 
Gesellschaft entstehen – von Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am 
Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, weitere Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Das bedingte Kapital wurde am 
17. August 2007 in das Handelsregister eingetragen. Das von der Hauptversammlung durch 
Beschluss vom 11. November 2005 geschaffene bedingte Kapital wurde durch Beschluss der 
Hauptversammlung vom 8. August 2007 aufgehoben; die Eintragung der Aufhebung im 
Handelsregister ist am 17. August 2007 erfolgt. Der Vorstand hat von den ihm durch Beschluss der 
Hauptversammlung vom 11. November 2005 bzw. 8. August 2007 erteilten Ermächtigungen im 
Berichtszeitraum keinen Gebrauch gemacht. 
 
Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem bezogen auf den Rechnungslegungsprozess (Bericht 
gem. § 289 Abs. 5 HGB) 
 
Bei der Heidelberger Beteiligungsholding ist ein internes Kontroll- und Risikomanagementsystem in 
Bezug auf den Rechnungslegungsprozess (IKS-RP) eingerichtet. Die Ausgestaltung des IKS-RP 
orientiert sich an dem Geschäftsumfang und der Art der bei der Heidelberger Beteiligungsholding 
vorkommenden Geschäftsvorfälle. 
 
Die Verantwortung für die Erstellung und Richtigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts der 
Heidelberger Beteiligungsholding obliegt dem Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding. Dieser 
hat den Einzelabschluss zum 31. Dezember 2009 nach den nationalen 
Rechnungslegungsbestimmungen des deutsche Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes 
aufgestellt.  
 



Darüber hinaus fällt die Unterhaltung und laufende Überwachung eines angemessenen internen 
Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess in den 
Verantwortungsbereich des Vorstands. Zu den Grundlagen des internen Kontrollsystems gehören 
neben der manuellen Abstimmung, die Trennung von Funktionen sowie die Einhaltung von 
Arbeitsanweisungen.  
 
Das Kontroll- und Risikomanagementsystem hat die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der 
internen sowie der externen Rechnungslegung zum Ziel und ist darauf ausgerichtet, die Darstellung 
und Richtigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Konzernabschlusses und 
Konzernlageberichts und der darin jeweils gemachten Angaben zu gewährleisten. Hierzu hat der 
Vorstand auf Ebene der Heidelberger Beteiligungsholding AG verschiedene 
Überwachungsmaßnahmen eingerichtet. Sämtliche buchhaltungsrelevanten Geschäftsvorfälle 
unterliegen einem Vier-Augen-Prinzip. Der Vorstand überwacht außerdem rechnungslegungsrelevante 
Prozesse durch Stichproben. Sämtliche neu eingegangenen Vertragsbeziehungen werden 
systematisch erfasst und laufend kontrolliert und überwacht.  
 
Die Heidelberger Beteiligungsholding verfügt über eine klare und übersichtliche Führungs- und 
Unternehmensstruktur. In Bezug auf den Rechnungslegungsprozess sind die Funktionen der 
beteiligten Mitarbeiter und externen Dienstleister klar nach Verantwortungsbereichen gegliedert. 
Sämtliche Mitarbeiter, die mit Aufgaben im Rahmen des Rechnungslegungsprozesses betraut sind, 
verfügen über die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
und sind mit der für die ordnungsgemäße Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Ressourcen in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht ausgestattet. 
 
Die Rechnungslegung erfolgt bei der Heidelberger Beteiligungsholding, soweit dies möglich ist, unter 
Einsatz von Standardsoftware des Herstellers DATEV eG. Der Zugang zu den 
rechnungslegungsbezogenen EDV-Systemen ist durch Zugriffsbeschränkungen geschützt.  
 
Buchungsdaten, die von der Heidelberger Beteiligungsholding im Rahmen der Rechnungslegung an 
externe Dienstleister weitergegeben werden oder welche die Heidelberger Beteiligungsholding von 
Dritten erhält, werden in Stichproben auf ihre Richtigkeit überprüft. Im Rahmen des EDV-gestützten 
Rechnungslegungsprozesses findet außerdem eine Plausibilitätskontrolle statt. 
 
Heidelberg, 20. Juli 2010 
 
Heidelberger Beteiligungsholding AG 
 
 
Der Vorstand 
 


